
Beschlussfassung des Haushaltsplanentwurfes 2019/2020 im Rat der Stadt am 25.03.2019

hier: Änderungsvorschläge der Verwaltung

Ergebnisplan
Teilbudget 51.34 Erzieherische Hilfen

Ansatz Änderung Ansatz Änderung Ansatz Änderung Ansatz Änderung Ansatz Änderung

11 355 -1.625.100 + 80.000 -1.662.900 + 80.000 1.696.400 + 80.000 1.729.400 + 80.000 1.763.100 + 80.000

Teilbudget 51.35 Amtsvormundschaften

Ansatz Änderung Ansatz Änderung Ansatz Änderung Ansatz Änderung Ansatz Änderung

11 358 -2.700 - 80.000 -2.800 - 80.000 -3.000 - 80.000 -3.000 - 80.000 -3.100 - 80.000

Teilbudget 66.06 Öffentliches Grün

Ansatz Änderung Ansatz Änderung Ansatz Änderung Ansatz Änderung Ansatz Änderung

28T 457 -83.700 - 96.700 -83.700 - 96.700 -83.700 - 96.700 -83.700 - 96.700 -83.700 - 96.700

Teilbudget 66.08 Friedhöfe

Ansatz Änderung Ansatz Änderung Ansatz Änderung Ansatz Änderung Ansatz Änderung

27T 465 0 + 96.700 0 + 96.700 0 + 96.700 0 + 96.700 0 + 96.700

06.04.01 Amtsvormundschaften

Erträge

Personalaufwendungen

Die Personalkostenzuordnung für eine Mitarbeiterin wurde korrigiert. 

Aufwendungen

Personalaufwendungen

Kostenträger Bezeichnung Seite

2019 2020 2021 2022 2023

Die Verrechnung des Öffentlichen Grüns war nicht berücksichtigt.

Kostenträger Bezeichnung Seite

2019 2020

Seite

2023

Erträge

Erträge aus Internen Leistungsbeziehungen

13.04.01 Friedhöfe

2019 2020 2021 2022

Kostenträger Bezeichnung

2023

Aufwendungen aus Internen 

Leistungsbeziehungen

Kostenträger Bezeichnung Seite

2019 2020

Aufwendungen

2022

06.03.01 u. a. Hilfe zur Erziehung u. a.

2021 2022 2023

2021

13.02.01 Öffentliches Grün
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Beschlussfassung des Haushaltsplanentwurfes 2019/2020 im Rat der Stadt am 25.03.2019

hier: Änderungsvorschläge der Verwaltung

Finanzplan

Teilbudget 61.02 Natur und Landschaft, Gewässer

Ansatz Änderung Ansatz Änderung Ansatz Änderung Ansatz Änderung Ansatz Änderung

385 0 + 25.000 250.000 + 25.000 0 + 0 0 + 0 0 + 0

Teilbudget 65.01 Gebäudeunterhaltung und Hochbaumaßnahmen

Ansatz Änderung Ansatz Änderung Ansatz Änderung Ansatz Änderung Ansatz Änderung

TH Pestalozzischule: 

Deckensanierung

420 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 998.000 - 449.000

SPH Gymnasium:

Deckensanierung

420 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 1.090.000 - 545.000

Investive Auszahlungen

I13021001 Natur und Landschaft, Gewässer

2021 2022

Kostenträger Bezeichnung Seite

R72115470

Die Ansätze für die beiden Rückstellungen wurden versehentlich doppelt erfasst.

Bezeichnung Seite

2019 2020

Produkt

2021 2022 2023

2019 2020

R72115460

Die Stadt Wermelskirchen wird sich im Rahmen einer Verwaltungsvereinbarung an den Kosten für den Hochwasserschutz in Unterburg (Eschbach) beteiligen. Die Maßnahme wird durch den

Wupperverband durchgeführt. Es werden 80 % Landeszuweisungen erwartet. Von den verbleibenden Kosten sind 12,83 % durch die Stadt Wermelskirchen zu tragen. Für 2019 stellt der

Wupperverband 25.000 € in Rechnung, für 2020 wird eine ähnliche Höhe erwartet.

01.12.01 Technische Gebäudewirtschaft

Konsumtive Auszahlungen

2023

13.02.01 Natur und Landschaft, Gewässer
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Anträge der Fraktionen und anderer

Lfd. Nr. Antragsteller Teilbudget Sachverhalt Volumen Bisheriges Beratungsergebnis

1 CDU, 

WNK UWG, 

BÜFO

51.33 Kinder- und Jugendarbeit Einrichtung einer Stelle für einen 

Streetworker; 

Prüfung von Fördermöglichkeiten

ca. 60.000 € pro Jahr mehrheitliche Beschlussempfehlung des 

Haupt- und Finanzausschusses am 

04.03.2018

2 Stadtsportverband 51.51 Sportförderung Die Erhöhung der Sportpauschale ab 

2019 um rd. 6.500 € soll dem 

Stadtsportverband zur Verfügung 

gestellt werden.

ca. 6.500 € pro Jahr Beratungsbedarf in den Fraktionen, 

Entscheidung im Rat.

3 Bündnis 90 / Die Grünen 10.01 Politische Gremien, 

Verwaltungsführung, 

Städtepartnerschaften

Einrichtung eines Bürgerbudgets ca. 20.000 € pro Jahr Beratungsbedarf in den Fraktionen, 

Entscheidung im Rat.

4 CDU diverse Streichung von Stellen im 

Stellenplan 2019/2020

Beratungsbedarf in den Fraktionen, 

Entscheidung im Rat.

5 CDU 66.03 Öffentliche Verkehrsflächen / 

Verkehrsanlagen u. a.

Anbringung eines Sperrvermerkes 

an den Maßnahmen, die nach dem 

KAG abgerechnet werden, bis das 

Land eine Entscheidung getroffen 

hat über die mögliche Abschaffung 

oder Veränderung der Beiträge nach 

dem KAG

Beratungsbedarf in den Fraktionen, 

Entscheidung im Rat.
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